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Sachverhalt und Antrãge 

Auf die europäische Patentanmeidung Nr. 83 900 635.0, die 
am 21. Februar 1983 unter Inanspruchnahme der Prioritât 
der deutschen Anmeldung DE-3 207 223 voin 1. März 1982 
angeineldet worden war, ist am 9. April 1986 das 
europâische Patent Nr. 0 101 695 erteilt worden, dessen 
einziger Anspruch wie folgt lautet: 	 -. 

"DosierschraubverschiuB für eine Behàlteroffnung, ins-
besondere für einenFlaschenhals, mit innen liegendem, 
vorzugsweise eine Stirndichtung (9) aufweisendein Schraub-
gewinde (8) sowie becherfãrinigein, in der SchlieBstellung 
oberhaib der Behälteröffnung (3) befindlichein Dosier- 

zylinder (5), wobei der Dosierzylinder (5 )an seinem 
of fenen Ende urn einen in der Schliei3stellung in die 
Behãlteröffnung (3) hineinragenderiProduktablaufrjng (6) 
veriängert ist, wobei das Gewinde (8) als umlaufender 
Ring (7) aui3en an den Zylinder (5, 6) angesetzt und 
angeformt, vorzugsweise angespritzt ist, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der Produktablaufring (6) ein Dichtelement 
in der Behàlterôffnung (3) bildet und kienunend an deren 
Innenflãche anliegt, daB der Querschnitt des Innenraums 
des freien Endes (10) des Produktablaufrings (6) gegenüber 
dern Querschnitt des angrenzenden Innenraums verengt ist, 
und daB das frele Ende (10) des Produktablaufrings (6) 
schrâg nach innen mit scharfer Kante (11) ausläuft.t? 

Gegen das erteilte Patent haben die Beschwerdeführerinnen 
(Einsprechenden) Einspruch- eingelegt und- den Widerruf des 
Patents wegen inangelnder Neuheit bzw. inangeinder 

erfinderischer Tâtigkeit beantragt. Zur Stützung ihres 
Vorbringens haben sie auf folgende Dokumente verwiesen: 
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(Dl) GB-A-766 165 

FR-A-i 029 979 

US-A-2 813 650 

Verpackungs-Rundschau 6 (1966), Seiten 788, 790, 792, 
794 

JP-U-5 422 525 

FR-A-i 081 223 

US-A-2 061 685 

Mit Entscheidung in der mündlichen Verhandiung vom 
13. September 1988, schriftiich zur Post gegeben am 

6. Oktober 1988, hat die Einspruchsabteiiung den Einspruch 
zurückgewiesen. 

Zur Begründung wurde sinngemáB ausgefuhrt, daB die 

Mer]aie des kennzeichnenden Teils des Anspruchs, daB der 
Querschnitt des Innenrauins des freien Endes des Produkt-

ablaufrings gegenüber dem Querschnitt des angrenzenden 
Innenraums verengt ist und daB das freie Ende des 
Produktablaufrings schrãg nach irinen mit scharfer Kante 
auslãuft, dem gesamten Stand der Technik nicht zu 

entnehmen seien. Zum Gegenstand des Anspruchs 1 kânne 
daher der Fachmann durch den Stand der Technik nicht 
geführt werden. 

Gegen diese Entscheidung haben die Beschwerdefuhrerinnen 

am 2. Dezember 1988 unter gleichzeitiger Zahiung der 
Beschwerdegebühr Beschwerde eingelegt. Die Beschwerde-

begründurig ist am 1. Februar 1989 eingegangen. 

Die Beschwerdeführerinnen beantragten, das Patent in 
voilem Umfang zu widerrufen. 

In einer Mitteilung der Kammer vom 17. September 1990 nach 

Artike]. 11 (2) VOBK wurde die vorlãufige Auffassung zum 

Ausdruck gebracht, daB entgegen der Feststeiiung der 
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angefochtenen Entscheidung sãmtliche Nerkmale des 
kennzeichneriden Teils des Anspruchs àis an sich bekannt 
anzusehen seien, wodurch der angefochtenen Entscheidung 
eine wesentliche Basis entzogen sei. Daruber hinaus sei es 
nicht ersichtlich, wie die in der Patentschrift geltend 
gemachte Mehrfachfunktion des verengten Bereiches des 
Produktablaufrings durch dessen im Anspruch angegebene 
Merkrnale erreicht werden solle, 

Es wurde am 19. Februar .1991 mündlich verhandelt. 

Zur Begründung ihrer Beschwerde haben die Beschwerde-
führerinnen un wesentlichen folgendes vorgetragen: 

Bei dern gattungsgernâBen DosierschraubverschluB nach dein 
Dokuinent D5 sei der Produktablaufring mit einemn Dicht-
element in Form e,ines angeformnten Wulstes versehen, .das'an 
der Inrienflâche der Behãlterãffnung anhiege. Dies ent-
spreche dern ersten kenrizeichnenden Merlonal des erteilten 
Anspruchs. Darüber hinaus laufe das freie Ende des 
Produktablaufrings in einer scharfen Kante aus. Von diesem 
Stand der Technik unterscheide sich der Gegenstand des 
erteilten•Anspruchs nur dadurch, daB der Produktablaufr±ng 
zu seinemn freien Ende hin verengt sei. Es sei aber für den 
Fachmann selbstverständlich, den Produktablaufring in 
dieser Weise auszubilden, urn seine Einfuhrung in die 
Behãlterôffnung zu'erleichtern, wie dieses z. B. das 
Dokuinent. D3 zeige. Was unter dein Begriff "Pralleffekt" zu 
verstehensei, der ].aut der Patentschrift durch die 
Querschnittsverengung des Produktablaufrings bewirkt 
werden solle, sei vähhig unklar. 

Es könne nicht akzeptiert werden, daB aus herstellungs-
technischen Gründen ein.Vorurteil gegen eine sich 
verengende Ausbildung des Produktablaufrings bestanden 
habe. Denn geeigneteMitte1 zur Entformnung von 
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hinterschnittenen SpritzguBteilen seien dein Fachmann 
a].lgemein bekannt gewesen. 

Der Anspruch nach dem Hilfsantrag sei unklar, weil er 

Gestaltungen des Produktablaufrings einschlieBe, die nicht 

beschrieben worden seien. Er müsse daher schon aus 
formalen Gründen abgelehnt werden. 

Der mit einem am 5. Dezember 1988 eingegangenen Schreiben 
gestelite Antrag auf ErmãBigung der Beschwerdegebühr nach 
Artikel 14 (4) und Regel 6 (3) EPU wurde zurückgezogen. 

VIII. Die Beschwerdegegnerin hat dein Vorbringen der 

Beschwerdeführerinnen widersprochen und dabei folgendes 
geltend gemacht: 

Keine der Entgegenha].tungen zeige einen VerschluB mit 

einem in die Behãlterãffnung hineinragenden Ringteil, der 

sich in Richtung seines freien Endes verengt. Die Stelle 

des Dokuinents D3, in der von einer Verjüngung des Ring-

teils gesprochen werde, kãnne man genauso gut dahingehend 
auslegen, daB sich die Wandstárke des Ringteils bei 

gleichbleibendem Innenquerschnitt verringere. Der Ver-
schiuB nach dem Dokument D3 sei ohnehin kein Dosier-
schraubverschluB, so daB für den ?acbmann kein AnlaB 

bestanden habe, eventuell aus diesem Stand der Technik 

bekannte Mer)onale mit dem gattungsgemãBen Stand der 

Technik nach dem Dokument D5 zu kombinieren, urn die 

gesteilte technische Aufgabe zu lôsen. Darüber hinaus 

könne auf jeden Fall der in der Patentschrift 

angesprochene "Pralleffekt", wodurch beim Zurückschwenken 
des Dosierschraubverschlusses aus der AusgieBstellung 

Produktreste zurückgehalten wurden und ein sauberer 

Produktabri8 bewirkt werde, mit einem sich über seiner 

ganzen Lange stetig verjüngenden Produktablaufring nicht 

erzielt werden. 
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Es hätten auch einer sich verngenden Ausbildung des 
Produktab].aufrings aufgrund der bei der Entforinung zu 
erwartenden Schwierigkeiten gravierende Bedenken und 
Vorurteile derFachwelt gegenüber gestariden. Erst durch 
die Entwick].ungeines speziellen SpritzguBverfahrens sei 
die serienmâBige Herstellung des erfindungsgemaBen 
Dosierschraubverschlusses ermãglicht worden. 

Die . Beschwerdegegnerin beantragte daher, die Beschwerde 
zurückzuweiseri. 

Hilfsweise beantragte sie die Aufrechterhaltung des 
Patents in geàndertem tJmfang aufgrund eines in der 
inündlichen Verhandlung überreichten Anspruchs sowie einer ,.--.. -. - 

daran angepal3ten ebenfalls überreichten Beschreibung. In 
dern Anspruch nach dein Hilfsantrag sei die unterschiedliche 
Form des Produktablaufrings noch deutlichergegenüber dein 
Stand derTechnik 1 herausgestei1t. 

Der Anspruch nach'dem Hilfsantrag hat folgenden Wortlaut 

"DosierschraubverschluB für eine Behãlteröffnung, ins-
besondere für einen Flaschenhals, mit innenhiegendem, 
vorzugsweise eine Stirndichtung (9) aufweisendem Schraub-
gewinde (8) sàwiebecherfãrmnigem, in der Sch1ieste11ung 
oberhaib derBehâlteróffnung (3) befindlichen Dosier- 
zylinder (5), der anseinem of fenen Endé urn einenin der 
SchhieBstehlung in die Behälteräffnung (3) hineinragenden 
Produktablaufring (6) verlängert isE, wobei das 
Gewinde (8) als urn1aufender Ring (7) auSen an dern 
Zylinder (5, 6) angesetzt und angeforrnt, vorzugsweise 
angespritzt ist, 
dadurch gekennzeichnet 
daB der Produktablaufring (6) einen ersten zyhindrischen 
Bereich, der ein Dichtelexnent in der Behälteröffnung (3) 
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bildet und kiemmend an deren Innenfláche anliegt, und 
daran anschlie8end einen schrag nach innen einspringenden 

Bereich (10) aufueist, der an seinem freien Ende einen 

gegenUber dem Querschnitt des zylindrischen Bereichs 

verengten Innenquerschnitt aufueist, und daB das freie 
Ende des Produktablaufringes (6) schräg nach innen mit 
scharfer Kante (11) ausláuft." 

Entscheidungugrnde 

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie 

den Regein 1 (1) und 64 EPU; sie ist daher zulãssig. 

Hauptantrag 

2.1 	Neuheit 

Der dem Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 am nàchsten 

kommende Stand der Technik ist in dem Dokument D5 

enthalten. Der dort beschriebene DosierschraubverschluB 

weist nicht nur sámtliche Merkmale des Oberbegriffs des 

erteilten Anspruchs 1 auf, sondern auch das erste 

kennzeichnende Merkmal des Anspruchs, d. h., daB der 

Produictablaufring ein Dichtelement in der Behãlteróffnung 

bildet und kleinmend an deren Innenflãchen anliegt. Bei dem 
be]cannten Verschlu.8 ist námlich der Produktablaufring 

einteilig mit einem Dichtwulst geformt, der offensichtlich 

als Teil des Produktablaufrings anzusehen ist. 

Von diesem Stand der Technik unterscheidet sich der Gegen-

stand des erteilten Anspruchs dadurch, daB der Querschnitt 

des Innenrauins des freien Endes des Produktablaufrings 

gegenüber dem Querschnitt des angrenzenden Innenraums 

verengt ist und daB das freie Ende des Produktab].aufrings 

schrág nach innen mit scharfer Kante auslãuft. 

01247 	 .../... 
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Der Gegeristand des erteilten Anspruchs ist sonit neu. Da 
dies in Beschrdeverfahren nicht mehr bestritten wurde, 
erübrigen sich hirzu weitere Erláuterungen. 

2.2 
	

Erfinderische Tãtigkeit 

Es ist zunächst zu eriuitteln, weiche technische Aufgabe in 

Vergleich zum Stand der Technik nach den Dokument D5 durch 
die oben herausgesteilte Unterscheidungsmerkna].e objektiv 
gelôst wird. 

Die, Beschwerdegegnerin hat geltend geinacht, daB ein das 
AusgieBverhalteri verbessernder "Pralleffekt" durch die 
Querschnittsverengung des Produktablaufrings bewirkt wird. 
Sie hat aber selber eirigeräuint, daB ein soicher Prall-
effektbei einem stetigen Verlauf des Produktablaufrings., 
d. h., wenn sich dieser über seiner gesamten Lange 
verjüngt,. nicht zustande kommen kann. Der erteilte 
Anspruch schlie8t jedoch einen solchen Verlauf des 
Produktablaufrings em. Soinit kann dieser Aspekt bei der 
Ermittlung der tatsäch].ich gelôsten technischen Aufgabe 
sowie foiglich bel der. Beurteilung der erfinderischen 
Tàtigkeit keine Berücksichtigung finden. 

Was den Effekt des resttropfenfreien AusgieBens betrif ft, 
der durch die scharfe Kante an freien Ende des Produkt-
ablaufrings bewirkt wird, verinag die Kalniner keinen 
signifikanten Unterschied' gegenüber den Stand der Technik 
nach den Dokuinent D5 zuerkennen. Auch dort lâuft nânlich 
das freie Ende des Produktablaufrings nit scharfer Kante 
aus. Ob nun die die Kante bildende Abschrãgung auf der 
Innenseite (wie in Standder Technik nach den Dokunent D5) 
oder auf der AuBenséite des Produktablaufrings (wie 
beansprucht) •angeordnet ist, scheint vonuntergeordneter 
Bedeutung zu sein. 
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Aufgrund obiger Uberlegungen ist die Kammer zu.r Auffassung 
gelangt, daB gegeniber dem Stand der Technik nach dem 
Dokument D5 die objektive technische Aufgabe lediglich 
darin zu sehen ist, den dort beschriebenen Dosierschraub-
verschluB derart weiterzuentwickeln, daB or problem].os in 
die BehãlterOffnung eingeführt werden kann. 

Es ist dem ?achmann aligemein bekannt, daB die Einführung 
cmos Elements in .me Of fnung dann erleicht.rt wird, wenn 
das Element omen Bereich sich verengenden Querschnitts 
und/oder an der AuBenflãche seines freien Endes .me 
Abschrãgung aufweist. So zeigt das Dokument D3 omen 
VerschluB für einen Behálter, welcher mit einern 
ringfOrmigen Stopfenteil geformt ist, der in die Behá].ter-
Of fnung eingeführt wird und diese beiden MaBnahmen 
aufweist. Es wird zwar in diesem Dokuinent nicht aus-
drücklich gesagt, daB diese MaBnahrnen die Eirtführung des 
Stopfenteils erleichtern, dieses ist aber offensichtlich. 
In diesem Zusainmerthang ist die Kammer der Uberzeugung, 
entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin, daB die 
Angabe im Dokument D3, daB der Stopfenteil "is slightly 
tapered towards the lower end", nur dahingehend 
interpretiert werden kann, daB sich sein Querschnitt bei 
gleichbleibender Wandstãrke verengt. 

Die Anwendung dieser ailgemein bekannten XaBnabmen bei 	• 
einem DosierschraubverschluB nach dent Dokument D5, urn 
dessen Einführung in die BehälterOffnung zu erleichterrt 
und somit die oben herausgesteilte technische Aufgabe zu 
lOsen, ist dent Fachmann ohne erfinderisches Zutun 
gegeberi. 

Die Kammer kommt daher zu dent Ergebnis, daB sich der 
Gegenstartd des erteilten Anspruchs in naheliegender Weise 
aus dent herangezogenen Stand der Technik ergibt und daher 
nicht als pateritfãhig anzusehen 1st (Artike]. 52 (1) und 56 
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EPU). Den Hau intragder Beschwerdegegnerin kann daher 
nicht stattgegeben werden. 

36 	fliifsantrag 

3.1 	Formale Zulãssigkeit 

Gegenüber den erteilten,-aus den Merkinalen der 	- - 
ursprung].ichen Ansprüche. 1: bis-- 5 bestehenden Anspruch ist 
der Anspruch nach den Hilfsantrag dahingehend 
eingeschrãnkt worden, daB der Produktablaufring aus einein 
ersten zylindrischen, das Dichtelement bildenden Bereich 
und einem daran anschlieBenden schrãg nach innen 
einspringenden Bereich besteht. Diese Merkmale gehen 
eindeutig aus Seite 3, Absatz 2; Seite 4, Absatz 2; 
Seite 5 und der Zeichnung der ursprünglichen Unterlagen 
hervor. 

Es bestehen soinit keine Bedenken gegen die vorgenonmene 
Anderung des Anspruchs in Hinblick auf - Artikel 123 (2) und 
(3) EPU. 	 V 	 V  

Die Tatsache, daB der Anspruch auch Aüsbildungen des 
V 

Produktablaufrings einschiieSt, die nicht unaittelbar 
V V 

beschrieben oder gezeichnet- worden- sind, macht den 	 V - 

Anspruch nicht unklar, da. diese von Fachinann ohne 
Schwierigkeiten gesehen und reali'siert: werden. können. 

3.2 	Erfinderische Tãtigkeit 

Durch die in kennzeichnenden Teildes- Anspruchs' definierte V 

Form des Produktablaufrings wird nicht nur dessen 
Einführung in die Behâlterôffnung erleichtert, sondern 
auch. em ungewolites- Benetzen des Behâlterhalses weit- 
gehend verhindert Die letztere Wirkung ist einerseits- auf 
den oben angesprochenen "Pralleffekt" zurückzuführen, der 
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bei normaler Anwendung einer Benetzung der AuBenflãche des 

Produktablaufrings entgegenwirkt, und andererseits darauf, 

daB der zylindrische Bereich des Produktablaufrings 

dichtend an der Innenflãche der Behãlterôffrtung anliegt, 
so daB auch bei umgekipptem Behãlter nennenwerte Bereiche 

der AuBenflãche des Produktablaufrings nicht benetzt 

werden. 

Ausgehend von dein am náchsten konunenden Stand der Technik 

nach dem Dokument D5 ist daher die dem Gegenstand des 

Anspruchs nach dent Hilfsantrag zugrundeliegende techrtische 
Aufgabe darin zu sehen, den bekannten Dosierschraub-
versch].u.B derart weiterzuentwickeln, daB bei dessen 

Anwendung ein ungewolites Benetzen des Behälterhalses 
weitgehend ausgeschlossen wird und dessen Versch].ie8en 

problemlos mãglich ist. 

Der gesamte Stand der Technik gibt dent Fachmann keine 

Anregung, den Produktab].aufring des Dosierschraub-

verschlusses nach dent Dokuntent D5 in der in Anspruch 

angegebenert Weise auszubilden, uin die oben genannte 

technische Aufgabe zu lôsen. So liegt zwar bei dent 

Dosierschraubverschlu.B nach dent Dokument Dl bzw. D2 die 

AuBenflãche des innenliegenden Dosierzylinders teilweise 
oder gãnzlich an der Innenseite der Behàlteroffnung 

dichtend an, der Innendurchmesser des Dosierzylinders 	10 
vergrôBert sich aber in Richtung seines freien Endes. 

Statt eines "Pralleffekts" werden daher bei diesem Stand 

der Technik Produktreste aus dent Dos ierzylinder 

herausgeschleudert, was zu dent ungewoilten Benetzen der 

Au.&enflãche des Dosierzylinders führen kann. Bei dent 
Dos ierschraubverschluB nach dent Dokument D7 ist weder eine 
Abdichtung des Produktablaufrings gegenüber der Innenseite 

der Behälterôffnung, noch ein sich verengender Querschnitt 
des Produktablaufrings vorgesehen. Die restlicheri 

Entgegenhaltungen, Dokuntente D3, D4 und D6, betreffen 
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keinen DosierschraubverschluB und liegen von Gegenstand 

des Anspruchs sowohi in Hinblickauf die Ausbildung des 
Schraubverschlusses als auch hinsjchtljch der 

Aufgabensteilung weiter entfernt. 

Zusanuuenfassend konunt die Kaminer daher zu den Ergebnis, 

daB sich der DosierschraubverschluB nach den Anspruch 

gemã8 Hilfsantrag nicht in naheliegender Weise aus den 

verfügbaren Stand der Technik ergibt und daher als 

erfinderisch anzusehen ist (Artikel 56 EPO). 

4. 	Bei dieser Sachlage ist das Streitpatent in der den 

Hiifsantrag der Beschwerdegegnerin zugrundeliegenden 

Fassung in geàndertem Uinfang aufrechtzuerhalten. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit 
der Auflage, das Patent aufgrund folgender Unterlagen 

aufrechtzuerhalten: 

Einziger Patentanspruch, überreicht in der mündlichen 
Verhandlung; 

Beschreibung, Spalten 1 bis 4 mit Einfügungen, .überreicht 

in der inündlichen Verhandlung; 

Zeichnung nach Streitpatent. 

Der Geschâftsstellenbeamte: 	De Vorsitzende: 

S. Fabiani 	 F. Guxabel 
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